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§ 12 BauProdG § 12
 BauProdG - Salzburger Bauproduktegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Die Baubehörden haben der Marktüberwachungsbehörde unverzüglich zu melden, wenn sie Kenntnis erlangen:

1. von Unfällen, Gesundheitsschäden oder Baugebrechen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie

durch falsch deklarierte oder mangelhafte Bauprodukte verursacht worden sind;

2. von Lagerungen oder Verwendungen von Bauprodukten auf Baustellen, bei denen der begründete Verdacht einer

Verwaltungsübertretung im Sinn des § 18 Abs 1 Z 1 bis 7 besteht.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bauprodg/paragraf/18
file:///

	§ 12 BauProdG § 12
	BauProdG - Salzburger Bauproduktegesetz


